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YACHT-HAFTPFLICHT-BEDINGUNGEN (YHB 2019) 

I. Der Versicherungsschutz (§§ 1-3)

 § 1 Gegenstand der Versicherung
 § 2 Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes, Zahlung
 § 3 Ausschlüsse

II.  Der Versicherungsfall / Obliegenheiten des 
Versicherungsnehmers / Vorvertragliche 
Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers (§§ 4-8)

 § 4  Der Versicherungsfall
 § 5  Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
 § 6  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
 § 7  Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
 § 8  Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

III. Weitere Bestimmungen (§§ 9-14)

 § 9  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
 § 10  Vertragsdauer, Kündigung, Wegfall des versicherten Risikos, 

Mehrfachversicherung
 § 11  Verjährung
 § 12  Anzuwendendes Recht
 § 13  Zuständiges Gericht
 § 14  Anzeigen und Willenserklärungen
 § 15  Sanktionsklausel

I. Der Versicherungsschutz 

§ 1 GEGENSTAND DER VERSICHERUNG

1.  Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz für den Fall, dass er 

wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses, das 

den Tod, die Verletzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen (Personenschaden) oder die 

Beschädigung oder Vernichtung von Sachen (Sachschaden) zur Folge hatte, für diese Folgen auf 

Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Scha-

densersatz in Anspruch genommen wird.

2.  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

aus Halten, Besitz und Gebrauch von Wassersportfahrzeugen, die ausschließlich zu privaten Zwe-

cken genutzt werden. Die Vermietung (Bareboatcharter) oder sonstige gewerbliche Nutzung (z.B. 

Skipper- oder Kojencharter) ist nur mitversichert, sofern das im Versicherungsschein vereinbart ist.

 Mitversichert ist/sind:

 a)  die persönliche gesetzliche Haftpflicht des verantwortlichen Wasserfahrzeugführers und 

der sonst zur Bedienung des Fahrzeuges berechtigten Personen.

 b)  mit zum Fahrzeug gehörende Wassersportgeräte und Beiboote (bis 50 PS) und Tauchaus-

rüstungen. Letztere gilt nur mitversichert, wenn die die Tauchausrüstung gebrauchende 

Person eine anerkannte Taucherlizenz besitzt.

 c)  die gesetzliche Haftpflicht aus dem Ziehen von Wasserskiläufern und Schirmdrachenflie-

gern.

 d)  die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Wasserskiläufers, wenn und solange er sich im 

Schlepp des Fahrzeuges befindet.

 e)  gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die sich bei der Beteiligung an Motorbootrennen 

und Segelregatten oder bei den damit im Zusammenhang stehenden Überführungsfahrten 

ereignen.

 f)  die gesetzliche Haftpflicht der versicherten Personen, sofern diese von einem in Not be-

findlichen Boot aufgefordert werden, Hilfe zu leisten, und durch diese entsprechende Hilfs-

maßnahme – z.B. eine Leinenverbindung – eine Beschädigung am havarierten Boot erfolgt.

 g)  die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Führen oder 

Bedienen von fremden Wasserfahrzeugen, die er sich ohne Entgeltzahlung – Charter – 

geliehen hat oder nur aus Gefälligkeit führt. Dieser Versicherungsschutz wird nur im An-

schluss an ggf. anderweitig bestehende Versicherungen gewährt und schließt Ansprüche 

des Eigners aus der Beschädigung des geführten oder benutzten Bootes aus.

 h)  Mitversichert sind Haftpflichtansprüche:

  ›    mitversicherter Personen untereinander und

  ›    von Angehörigen (abweichend von §3 II Ziffer 2a)

  wegen Personen- und Sachschäden, sofern diese mehr als EUR 150,– betragen.

  Nicht versichert sind:

  ›    Schäden an dem versicherten Fahrzeug selbst und

  ›    Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen der eigenen beruflich beschäftigten Besat-

zungsmitglieder gegen den Versicherungsnehmer oder den Eigner. Versichert sind im 

Rahmen des Vertrages jedoch die gesetzlichen Regressansprüche der Sozialversiche-

rungsträger und evtl. Arbeitsunfall-Versicherer der beschäftigten Personen.

 i)  die gesetzliche Haftpflicht – abweichend von § 3 I Ziffer 4a - aus der Beschädigung von 

gemieteten Einstellräumen und Steganlagen, die zu privaten Zwecken zur Unterbringung 

bzw. Aufbewahrung des Bootes / der Yacht angemietet wurden. Der Versicherungsnehmer 

beteiligt sich an jedem derartigen Schaden mit EUR 250,00 selbst.

 j)  im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden aus Ver-

sicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind (siehe 

jedoch § 3 I Ziffer 9). Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem derartigen Schaden 

mit 20%, mind. EUR 50,00 selbst.

 k)  Such und Hilfekosten, die durch das unbeabsichtigte Auslösen von Notfallrettungsmitteln 

wie Epirb oder GMDSS entstanden sind – ohne dass eine Notfallsituation tatsächlich vor-

liegt – Der Versicherungsschutz gilt, sofern diese Kosten nicht anderweitig anders erstat-

tet werden.

3.  Auslandsschäden

  Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schadenereignissen in der ganzen Welt, sofern 

die Fahrtgrenzen in der Police nicht anders vereinbart sind. Die Leistung des Versicherers erfolgt in 

Euro. 

  Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, an dem der Euro-Betrag bei 

einem ausländischen Geldinstitut angewiesen ist.

  Abweichend hiervon ist im Falle der vorläufigen Beschlagnahme eines Wasserfahrzeuges in einem 

ausländischen Hafen die etwa erforderliche Sicherheitsleistung oder Hinterlegung nur bis zu einem 

Gegenwert von EUR 100.000,00 mitversichert.

4. Gewässerschäden

 1)  Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachschäden be-

handelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare 

oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologi-

schen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschä-

den), mit Ausnahme von Gewässerschäden

  ›    durch Einleiten oder Einbringen von gewässerschädlichen Stoffen in Gewässer oder 

durch sonstiges bewusstes Einwirken auf Gewässer. Dies gilt auch, wenn die Einleitung 

oder Einwirkung zur Rettung anderer Rechtsgüter geboten ist;

  ›    durch betriebsbedingtes Abtropfen oder Ablaufen von Öl oder anderen Flüssigkeiten 

aus Tankverschlüssen, Betankungsanlagen oder aus maschinellen Einrichtungen des 

Schiffes.

 2)  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 

oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch bewusstes Abweichen von dem Ge-

wässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichte-

ten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

 3)  Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, 

anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem 

Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; 

  4) Mitversichert sind: 

›    Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben;

›  Für Umweltschäden außerhalb des Geltungsbereichs der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 

(2004/35/EG) sind auch öffentlich rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung 

von Umweltschäden an Gewässern und Böden mitversichert. Versicherungsschutz be-

steht nach Maßgabe der EU-Umweltrichtlinie bzw. den deutschen Gesetzen. Die Versi-

cherungssumme (Sublimit) für derartige Schäden beträgt EUR 15.000,00 je Schadenfall 

(2-fach maximiert per anno).

 5)  Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Ab-

wendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie 

außergerichtliche Gutachterkosten, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die 

Einheitsdeckungssumme nicht übersteigen, werden vom Versicherer übernommen.

   Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung nach § 2 VII.

   Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutach-

terkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die 

Einheitsdeckungssumme übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen 

des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt 

nicht als Weisung des Versicherers.
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§ 8 RECHTSFOLGEN BEI VERLETZUNG VON OBLIEGENHEITEN

1.    Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des 

Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab 

Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungs-

recht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vor-

satz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

2.  Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer 

seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer 

berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-

sprechenden Verhältnisses zu kürzen.

  Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach 

Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vor-

aussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-

form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

  Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, 

bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

  Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 

die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfal-

les noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursäch-

lich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

  Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm nach § 8 

Ziffer 1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

III. Weitere Bestimmungen

1.  Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als den 

Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten 

entsprechend anzuwenden.

  Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur 

in der Person eines Mitversicherten entsteht.

  Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungs-

nehmer zu.

  Er ist neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

2.  Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst oder der in § 3 II Ziffer 2 genannten Personen gegen 

die Versicherten sowie Ansprüche von Versicherten untereinander sind von der Versicherung aus-

geschlossen.

3.  Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versi-

cherers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist 

zulässig.

4.  Es kann vereinbart werden, dass sich der Versicherungsnehmer bei jedem Schadenereignis mit ei-

nem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an einer Schadensersatzleistung selbst beteiligt.

§ 9 BEITRAG BEI VORZEITIGER VERTRAGSBEENDIGUNG

  Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas 

anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum entspricht, in dem 

Versicherungsschutz bestanden hat, soweit es sich nicht um eine Mindestprämie handelt. 

§ 10 VERTRAGSDAUER, KÜNDIGUNG,  
WEGFALL DES VERSICHERTEN RISIKOS, MEHRFACHVERSICHERUNG

1. Dauer und Ende des Vertrages

1.1  Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

1.2  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, 

wenn nicht dem Vertragspartner spätestens einen Monat vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-

rungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

1.3  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündi-

gung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

1.4  Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten 

Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertrags-

partner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen 

sein.

2. Wegfall des versicherten Risikos

  Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüg-

lich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die 

Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Weg-

fall Kenntnis erlangt.

3. Kündigung nach Versicherungsfall

3.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

 ›    vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder 

 ›    dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-

pflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.

  Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform spätestens einen Monat nach der Schadens-

ersatzzahlung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

3.2  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versiche-

rer wirksam. 

  Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-

punkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. Eine Kündi-

gung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

4. Mehrfachversicherung

4.1  Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen versi-

chert ist.

4.2  Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies 

wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrags verlangen.

4.3  Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats 

geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung 

wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer 

zugeht.

§ 11 VERJÄHRUNG

  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich 

nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjäh-

rung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem 

Anspruchsteller in Textform zugeht.

§ 12 ANZUWENDENDES RECHT

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 13 ZUSTÄNDIGES GERICHT

1.  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche 

Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständi-

gen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich 

zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz 

oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2.  Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag 

gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 

solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine 

juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlas-

sung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Han-

delsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene 

Partnergesellschaft ist.

3.  Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, 

bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 

Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 

zuständigen Niederlassung.

§ 14 ANZEIGEN UND WILLENSERKLÄRUNGEN

1.  Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind schriftlich abzugeben. Sie 

können rechtswirksam gegenüber der Firma Hamburger Yacht-Versicherung Schomacker Versi-

cherungsmakler GmbH vorgenommen werden.
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2.  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, 

genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die 

Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die 

Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend 

für den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.

§ 15 SANKTIONSKLAUSEL

  Der Versicherer gewährt keinen Versicherungsschutz oder sonstige Leistungen, soweit der Versi-

cherer durch die Gewährung und/oder sonstige Leistungen Sanktionsmaßnahmen, Verboten oder 

Beschränkungen nach relevanten Wirtschafts- oder Handelssanktionen ausgesetzt wäre (Sanktions- 

klausel).

Folgende Klauseln gelten nur, sofern diese ausdrücklich 
vereinbart und in der Police erwähnt sind:

TRAILER- UND SLIPWAGENKLAUSEL (2008)

 Für nicht versicherungspflichtige Trailer / Slipwagen gilt folgendes:

 Mitversichert gilt im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht als Besitzer, Eigentümer und Versi-

cherungsnehmer eines Trailers/Slipwagens, sofern dieser nicht mit einem Zugfahrzeug verbunden ist (hier 

besteht Versicherungsschutz über die Kfz-Haftpflicht-Versicherung des Zugfahrzeugs).

 Zusätzlich gilt die gesetzliche Haftpflicht im Rahmen des Straßenverkehrsgesetzes (StVG), des Pflicht-

versicherungsgesetzes (PflVG) und der Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB, 

Ausgabe 01/01/2008) mitversichert.

 Eine private Haftpflichtversicherung (PHV), die das Bewegen des vom Zugfahrzeug abgekoppelten Trai-

lers/Slipwagens deckt, geht dieser Trailerversicherung voran (Subsidiärdeckung). 

 Die Deckungssumme beträgt EUR 50 Mio. pauschal für Personen, Sach- und Vermögensschäden, Perso-

nenschäden bis max. EUR 8 Mio. je geschädigte Person.

PREMIUM-KLAUSEL ZUR YACHT-HAFTPFLICHT-VERSICHERUNG (2019)

1.   Abweichend von Ziffer I. § 1 Abs. 2 b) der YHB 2019 gilt mitversichert das Eigentum und die Verwen-

dung von Beibooten mit Hilfsmotoren ohne Beschränkung der Motorleistung.

2.  Forderungsausfall-Deckung

2.1  Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer und /oder sonstige mit-

versicherte Personen wegen eines während der Wirksamkeit dieser Premium-Klausel eingetrete-

nen Schadenereignisses einen Personen- oder Sachschaden erleiden.

  Dieser Versicherungsschutz gilt unter der Voraussetzung, dass ein Dritter (Schädiger) aufgrund 

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet 

ist, die Schadenersatzforderung aber nicht durchgesetzt werden kann.

2.2 Die Leistungspflicht tritt ein, wenn

 a)  gegen den Schädiger ein rechtskräftiges, vollstreckbares Urteil erstritten oder ein Vollstre-

ckungsbescheid, der nicht mehr anfechtbar ist, erlassen wurde oder 

 b)  ein gerichtlich vollstreckungsfähiger Vergleich mit dem Schädiger geschlossen wurde oder

 c)  ein notarielles Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungsklausel des Schädigers vorliegt, aus 

dem hervorgeht, dass sich der Schädiger persönlich der sofortigen Zwangsvollstreckung in 

sein gesamtes Vermögen unterwirft

 und jeder sinnvolle Vollstreckungsversuch gescheitert ist:

  Voraussetzung für die Leistungspflicht ist, dass der Schuldtitel gemäß Ziffer 2.2.a) – c) in einem 

Mitgliedsstaat der Europäischen Union, in Norwegen oder der Schweiz erwirkt wurde. Ein Vollstre-

ckungsversuch ist gescheitert, wenn der Versicherungsnehmer und die sonstigen mitversicherten 

Personen nachweisen, dass eine Zwangsvollstreckung nicht zur (vollen) Befriedigung des Schaden-

ersatzanspruches geführt hat oder die selbst teilweise Befriedigung aussichtslos ist, zum Beispiel 

weil der Schädiger die eidesstattliche Versicherung innerhalb der letzten 3 Jahre abgegeben hat.

2.3  Entschädigung wird geleistet bis zur Höhe der titulierten Schadenersatzforderung bzw. der nicht 

durchsetzbaren Schadenersatz-Restforderung. Für die Höchstersatzleistung gelten die in der Po-

lice vereinbarten Deckungssummen für Personen- und Sachschäden.

2.4  Die Selbstbeteiligung je Schaden beträgt EUR 1.000,00.

2.5  Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aushändigung des Original-Titels, der Original-Voll-

streckungsunterlagen und sonstiger Unterlagen, aus denen sich die Erfolglosigkeit der Zwangsvoll-

streckung ergibt.

  Der Versicherungsnehmer und die sonstigen mitversicherten Personen sind verpflichtet, ihre An-

sprüche gegen den Schädiger in Höhe der Entschädigungsleistung an den Versicherer abzutreten. 

Der Dritte kann aus diesem Vertrag keine Rechte herleiten.

3.  Skipperhaftpflicht-Versicherung

3.1  Abweichend von Ziffer I. § 1 Abs. 2 g) der YHB 2019 gilt mitversichert die gesetzliche Haftpflicht 

des Versicherungsnehmers und der mitversicherten Personen aus dem Führen oder Bedienen von 

fremden Wasserfahrzeugen, die der Versicherungsnehmer gechartert/geliehen hat.

3.2  Abweichend von Ziffer I. § 3 I Abs. 4 a) der YHB 2019 gilt mitversichert die gesetzliche Haftpflicht 

des Versicherungsnehmers und der mitversicherten Personen wegen Schäden, verursacht durch 

grobe Fahrlässigkeit, an den gecharterten oder geliehenen Wasserfahrzeugen und/oder dessen 

Ausrüstung, Inventar und Zubehör. Die Selbstbeteiligung beträgt je Schadenfall EUR 2.500,00. Die 

Versicherungssumme beträgt im Rahmen der Schadenversicherungssumme EUR 100.000,00 je 

Schadenfall. Die Gesamtleistung eines Versicherungsjahres ist auf das Zweifache dieser Versiche-

rungssumme begrenzt.

3.3  Der Versicherungsschutz wird subsidiär gewährt. Versichert sind im Rahmen dieser Klausel aus-

schließlich Ansprüche, die (auch teilweise) nachweislich nicht über anderweitig bestehende Versi-

cherungsverträge (auch Dritter) gedeckt sind.

4.    SFR Verlust bei unentgeltlich geliehenen Booten

    Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers sowie der mitversicherten 

Personen wegen Vermögensschäden eines Dritten, dessen Yacht oder Boot berechtigt gebraucht 

wurde, wobei ein Schadenereignis zum Verlust oder zur Rückstufung des Schadenfreiheitsrabat-

tes in der Wassersportkaskoversicherung geführt hat. Ersetzt wird die Mehrprämie aus der Rück-

stufung des Dritten in eine höhere Rabattstufe. Die Mehrprämie berechnet sich aus der Differenz 

zwischen der Summe der fünf folgenden Jahresprämien nach dem Schadenereignis und der Sum-

me der Prämien ohne diese Rückstufung. Ausgeschlossen sind Ansprüche aus dem Benutzen von 

Fahrzeugen die gegen Entgelt gemietet sind oder im Rahmen eines Werk-/ Arbeitsvertrages be-

nutzt werden.

5.    Falschbetankung

    Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Falschbetankung von 

geliehenen, gemieteten oder gefälligkeitshalber überlassenen Booten/Yachten, die Entschädi-

gungsleistung ist begrenzt mit EUR 1.500,–.

6.   Abhandenkommen von Bootsschlüsseln

   Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Abhandenkommen 

von fremden Bootsschlüsseln (auch Generalschlüssel) und Codekarten, die sich rechtmäßig im Ge-

wahrsam des Versicherten befunden haben.

 Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf:

 1)  Kosten für die notwendige Auswechslung bzw. Neuprogrammierung von Schlössern und 

Schließanlagen.

 2)  Kosten für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (z.B. Notschloss) und einen Objekt-

schutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüs-

sels festgestellt wurde.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind:

 1)  Ansprüche aus Folgeschäden eines Schlüssel-, Codekartenverlustes (z.B. wegen Einbruchs 

oder Diebstahl des Bootes).

 2)  Ansprüche wegen Schäden aus dem Verlust von Schlüsseln bzw. Codekarten zu Tresoren 

sowie zu sonstigen beweglichen Sachen (z. B. Kfz-, Möbelschlüssel).

  Die Höchstersatzleistung des Versicherers ist im Rahmen der in diesem Vertrag vereinbarten Sach-

schaden- bzw. Pauschalversicherungssumme auf 30.000 EUR je Versicherungsfall begrenzt. Die 

Gesamtleistung des Versicherers für alle derartigen Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 

beträgt das Zweifache dieser Summe.

Hamburger Yacht-Versicherung  

Schomacker Versicherungsmakler GmbH

Geschäftsführer: Andreas Medicus und Volker Reichelt

ag Hbg. hrb 65561

Katharinenhof / Zippelhaus 2 . D-20457 Hamburg

TEL +49 (0)40 - 36 98 49 - 0 . FAX +49 (0)40 - 36 98 49 - 11

WWW.SCHOMACKER.DE

 Stand 03/2019
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5.  Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß 

Umweltschadensgesetz (USchadG)

 1)  Mitversichert sind abweichend von §1 Ziffer 1 öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprü-

che zur Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit 

während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages

  ›    die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig in 

die Umwelt gelangt sind oder

  ›    die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig erfolgt 

ist.

   Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versicherungsschutz 

für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit 

Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruk-

tions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch 

besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens 

der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt wer-

den können (Entwicklungsrisiko).

  Umweltschaden ist eine

  ›    Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,

  ›    Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser, Schädigung des Bodens.

 2)  Nicht versichert sind:

   2.1)  Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Personen (Versicherungsneh-

mer oder ein Mitversicherter) richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, 

dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer 

gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz 

dienen, abweichen.

   2.2)  Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden

    a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf 

die Umwelt entstehen.

    b) für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag (z.B. 

Gewässerschadenhaftpflicht-versicherung) Versicherungsschutz hat oder hätte er-

langen können.

 3)  Für diese Umweltschadensversicherung steht je Versicherungsfall als separate Versiche-

rungssumme die im Versicherungsschein genannte Deckungssumme separat zur Verfü-

gung. Die Gesamtleistung je Versicherungsjahr beträgt das Einfache dieser Deckungssum-

me.

 4)  Ausland

   Versichert sind – abweichend von § 1 Ziffer 3 – im Umfang dieses Versicherungsvertrages 

im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versiche-

rungsfälle.

   Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend von Ziffer § 1 Ziffer 3 und § 1 Ziffer 

5.1) – auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer 

EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richt-

linie nicht überschreiten.

§ 2 BEGINN UND UMFANG DES VERSICHERUNGSSCHUTZES, ZAHLUNG

I. Beginn des Versicherungsschutzes / Beitrag und Versicherungssteuer

1.  Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn 

der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig zahlt.

2.  Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer, die der Versicherungsnehmer in 

der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

II. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster Beitrag

1.  Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des 

Versicherungsscheins fällig. Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster 

Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

2.  Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu 

einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt 

nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann 

nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 

Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 

Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

3.  Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der 

Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann 

nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 

vertreten hat.

III. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag

1.  Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbar-

ten Beitragszeitraums fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungs-

schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

2.  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in 

Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer wird ihn 

schriftlich zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen.

  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsneh-

mer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wo-

chen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge 

des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach  

§ 2 III Ziffer 3 und § 2 III Ziffer 4 mit dem Fristablauf verbunden sind. Der Versicherer ist berechtigt, 

Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3.  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, 

besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungs-

aufforderung nach § 2 III Ziffer 2 Abs. 2 darauf hingewiesen wurde.

4.  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, 

kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versiche-

rungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach § 2 III Ziffer 2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.

  Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats 

den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zu-

gang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

IV. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

  Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn 

der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer 

berechtigten Einziehung nicht widerspricht.

  Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht 

eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in 

Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

  Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugser-

mächtigung widerrufen hat oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, 

dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung 

außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung 

des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

V. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

  Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort 

fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.  Ferner kann der 

Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

VI. Leistungen der Versicherung / Vollmacht des Versicherers

1.  Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter 

Schadensersatzansprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Scha-

densersatzverpflichtungen.

  Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund 

Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflich-

tet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versi-

cherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, 

binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestan-

den hätte.

  Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den 

Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom 

Anspruch des Dritten freizustellen.

2.  Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Scha-

densersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungs-

nehmers abzugeben. Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Scha-

densersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung 

bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

3.  Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen unter den Versicherungs-

schutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für 

den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versiche-

rer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des 

Verteidigers.
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4.  Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder Min-

derung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts 

bevollmächtigt.

VII. Begrenzung der Leistungen

1.  Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten 

Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf meh-

rere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

2.  Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen des Versicherers 

für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versiche-

rungssummen begrenzt.

3.  Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein 

Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese

 ›    auf derselben Ursache,

 ›    auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang 

oder

 ›    auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beruhen.

4.  Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit 

einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr 

unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet.

5.  Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen an-

gerechnet. Für Haftpflichtansprüche, die nach dem Recht der USA oder Kanadas geltend gemacht 

werden, gilt - unabhängig vom Gerichtsstand - folgende Sonderregelung: Aufwendungen des Ver-

sicherers für Kosten werden als Leistungen auf diese Versicherungssummen angerechnet.

  Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Ab-

wendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie 

Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen.  

 Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf sachgerechte Weisung des Versicherers entstanden sind.

6.  Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versiche-

rungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur 

Gesamthöhe dieser Ansprüche.

7.  Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt 

der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leis-

tungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so 

wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrags zum 

Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.

  Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den 

Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung 

zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

  Bei der Berechnung des Betrags, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzah-

lungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach 

Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonsti-

gen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.

8.  Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkennt-

nis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Ver-

sicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, 

Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

§ 3 AUSSCHLÜSSE

I.  Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bes-

timmt ist, bezieht sich der Versicherungsschutz nicht auf:

1.  Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder besonderer Zusagen über den Umfang 

der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

2. Haftpflichtansprüche aus Sachschaden, welcher entsteht durch Abwässer.

3.  Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-

schäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen oder 

durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsver-

trages sind. Siehe jedoch § 1 Ziffer 2i.

4.  Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang ste-

hen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. von radioaktiven Substanzen emittierte Alpha-, 

Beta- und Gammastrahlen sowie Neutronen oder in Teilchenbeschleunigern erzeugte Strahlen) 

sowie mit Laser- und Maserstrahlen.*)

5.  Ansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzu-

führen sind. 

6.  Schäden, wenn der verantwortliche Wasserfahrzeugführer beim Eintritt des Versicherungsfalles 

nicht die behördlich vorgeschriebene Erlaubnis zum Führen des versicherten Wasserfahrzeuges 

besitzt. Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versicherungsnehmer bestehen, 

wenn dieser das Vorliegen der Erlaubnis beim verantwortlichen Wasserfahrzeugführer ohne Ver-

schulden annehmen durfte oder wenn ein unberechtigter Wasserfahrzeugführer das Fahrzeug ge-

führt hat.

7.  Schäden infolge vorschriftswidrigen Umgangs mit brennbaren oder explosiven Stoffen.

8. die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Schirmdrachenfliegers.

9. folgende Schäden im Zusammenhang mit Vermögensschäden (§ 1 Ziffer 2j)

 ›    Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung 

von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen;

 ›    Schäden durch Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen); 

 ›    planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

 ›    Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder 

ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung so-

wie aus Untreue und Unterschlagung;

 ›    der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder 

Wettbewerbsrechts;

 ›   der Vergabe von Lizenzen und Patenten;

 ›    Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

 ›    Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen sowie 

aus fehlerhafter und/oder unterlassener Kontrolltätigkeit;

 ›    Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und Automatisierung, 

Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und Reiseveranstaltung;

 ›    bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder 

Bedingungen des Auftraggebers oder von sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

 ›    Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen sowie von 

Scheck- und Kreditkarten.

10.  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung 

oder sonstigen Diskriminierungen.

II. Ausgeschlossen von der Versicherung bleiben:

1.  Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

2. Haftpflichtansprüche

 a)  aus Schadenfällen von Angehörigen des Versicherungsnehmers, die mit ihm in häuslicher 

Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen 

gehören (siehe aber § 1 Ziffer 2h);

 b)  zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages;

 c)  von gesetzlichen Vertretern geschäftsunfähiger oder beschränkt geschäftsfähiger Perso-

nen;

 d)  von unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern nicht rechtsfähiger Handelsge-

sellschaften;

 e)  von gesetzlichen Vertretern juristischer Personen des privaten oder öffentlichen Rechts 

sowie nicht rechtsfähiger Vereine;

 f) von Liquidatoren.

  Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 

vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern 

und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwis-

ter sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer 

angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).

  Die Ausschlüsse unter b) bis f) erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der 

dort genannten Personen, wenn sie miteinander in häuslicher Gemeinschaft leben.

* Der Ersatz von Schäden durch Kernernergie richtet sich nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kern- 

anlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab.
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3.  Haftpflichtansprüche, die darauf zurückzuführen sind, dass der Versicherungsnehmer besonders 

gefahrdrohende Umstände, deren Beseitigung der Versicherer billigerweise verlangen konnte und 

verlangt hatte, nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigte. Ein Umstand, welcher zu einem 

Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

4. Nicht versichert ist die Haftpflicht

 ›    aus Ansprüchen auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary 

damages.

 ›     aus Ansprüchen nach den Art. 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhang stehenden Re-

gressansprüchen nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen 

anderer Länder.

II. Der Versicherungsfall / Obliegenheiten des 
Versicherungsnehmers / Vorvertragliche  

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 

§ 4 DER VERSICHERUNGSFALL

  Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. 

Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

§ 5 VORVERTRAGLICHE ANZEIGEPFLICHTEN DES VERSICHERUNGSNEHMERS

1.   Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände

  Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm 

bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und 

die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 

schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Ver-

tragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 

1 stellt.

  Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss 

auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

  Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser 

den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als 

habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

2. Rücktritt

2.1  Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen den 

Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn ein Umstand 

nicht oder unrichtig angezeigt wurde, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis der Wahr-

heit arglistig entzogen hat.

  Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in 

dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. Der Rücktritt erfolgt 

durch Erklärung gegenüber dem Versicherungsnehmer.

2.2  Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder 

sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrläs-

sig gemacht hat.

  Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeige pflicht be-

steht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei 

Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

2.3 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

  Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, darf er den Versicherungsschutz 

nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig 

angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 

den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungs-

schutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

  Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklä-

rung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

3. Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

  Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht 

weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat in Textform kündigen. Das Kündigungsrecht ist ausge-

schlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei 

Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

  Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der 

nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die ande-

ren Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.

  Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedin-

gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

  Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% oder schließt der Versiche-

rer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer 

den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos in Text-

form kündigen.

  Der Versicherer muss die ihm nach § 5 Ziffer 2 und § 5 Ziffer 3 zustehenden Rechte innerhalb eines 

Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verlet-

zung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er 

hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Um-

stände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen 

ist.

  Dem Versicherer stehen die Rechte nach den §§ 5 Ziffer 2 und 3 nur zu, wenn er den Versicherungs-

nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung 

hingewiesen hat.

  Der Versicherer kann sich auf die in den §§ 5 Ziffer 2 und 3 genannten Rechte nicht berufen, wenn 

er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

4. Anfechtung

  Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unbe-

rührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirk-

samwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

§ 6 OBLIEGENHEITEN VOR EINTRITT DES VERSICHERUNGSFALLES

 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers in-

nerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der bei-

derseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres 

als besonders gefahrdrohend.

§ 7 OBLIEGENHEITEN NACH EINTRITT DES VERSICHERUNGSFALLES

1.  Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine Scha-

densersatzansprüche erhoben wurden.

2.  Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-

dens sorgen. 

  Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zu-

mutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstat-

ten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach 

Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie 

alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

3.  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltschaftli-

ches, behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm 

gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.

4.  Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz 

muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbe-

helfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

5.  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er 

die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen.

  Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versi-

cherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen 

und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.
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5.  Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß 

Umweltschadensgesetz (USchadG)

 1)  Mitversichert sind abweichend von §1 Ziffer 1 öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprü-

che zur Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit 

während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages

  ›    die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig in 

die Umwelt gelangt sind oder

  ›    die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig erfolgt 

ist.

   Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versicherungsschutz 

für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit 

Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruk-

tions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch 

besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens 

der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt wer-

den können (Entwicklungsrisiko).

  Umweltschaden ist eine

  ›    Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,

  ›    Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser, Schädigung des Bodens.

 2)  Nicht versichert sind:

   2.1)  Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Personen (Versicherungsneh-

mer oder ein Mitversicherter) richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, 

dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer 

gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz 

dienen, abweichen.

   2.2)  Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden

    a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf 

die Umwelt entstehen.

    b) für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag (z.B. 

Gewässerschadenhaftpflicht-versicherung) Versicherungsschutz hat oder hätte er-

langen können.

 3)  Für diese Umweltschadensversicherung steht je Versicherungsfall als separate Versiche-

rungssumme die im Versicherungsschein genannte Deckungssumme separat zur Verfü-

gung. Die Gesamtleistung je Versicherungsjahr beträgt das Einfache dieser Deckungssum-

me.

 4)  Ausland

   Versichert sind – abweichend von § 1 Ziffer 3 – im Umfang dieses Versicherungsvertrages 

im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versiche-

rungsfälle.

   Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend von Ziffer § 1 Ziffer 3 und § 1 Ziffer 

5.1) – auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer 

EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richt-

linie nicht überschreiten.

§ 2 BEGINN UND UMFANG DES VERSICHERUNGSSCHUTZES, ZAHLUNG

I. Beginn des Versicherungsschutzes / Beitrag und Versicherungssteuer

1.  Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn 

der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig zahlt.

2.  Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer, die der Versicherungsnehmer in 

der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

II. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster Beitrag

1.  Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des 

Versicherungsscheins fällig. Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster 

Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

2.  Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu 

einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt 

nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann 

nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 

Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 

Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

3.  Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der 

Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann 

nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 

vertreten hat.

III. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag

1.  Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbar-

ten Beitragszeitraums fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungs-

schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

2.  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in 

Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer wird ihn 

schriftlich zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen.

  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsneh-

mer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wo-

chen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge 

des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach  

§ 2 III Ziffer 3 und § 2 III Ziffer 4 mit dem Fristablauf verbunden sind. Der Versicherer ist berechtigt, 

Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3.  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, 

besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungs-

aufforderung nach § 2 III Ziffer 2 Abs. 2 darauf hingewiesen wurde.

4.  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, 

kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versiche-

rungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach § 2 III Ziffer 2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.

  Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats 

den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zu-

gang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

IV. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

  Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn 

der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer 

berechtigten Einziehung nicht widerspricht.

  Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht 

eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in 

Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

  Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugser-

mächtigung widerrufen hat oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, 

dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung 

außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung 

des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

V. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

  Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort 

fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.  Ferner kann der 

Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

VI. Leistungen der Versicherung / Vollmacht des Versicherers

1.  Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter 

Schadensersatzansprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Scha-

densersatzverpflichtungen.

  Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund 

Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflich-

tet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versi-

cherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, 

binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestan-

den hätte.

  Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den 

Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom 

Anspruch des Dritten freizustellen.

2.  Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Scha-

densersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungs-

nehmers abzugeben. Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Scha-

densersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung 

bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

3.  Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen unter den Versicherungs-

schutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für 

den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versiche-

rer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des 

Verteidigers.
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4.  Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder Min-

derung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts 

bevollmächtigt.

VII. Begrenzung der Leistungen

1.  Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten 

Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf meh-

rere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

2.  Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen des Versicherers 

für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versiche-

rungssummen begrenzt.

3.  Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein 

Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese

 ›    auf derselben Ursache,

 ›    auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang 

oder

 ›    auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beruhen.

4.  Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit 

einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr 

unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet.

5.  Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen an-

gerechnet. Für Haftpflichtansprüche, die nach dem Recht der USA oder Kanadas geltend gemacht 

werden, gilt - unabhängig vom Gerichtsstand - folgende Sonderregelung: Aufwendungen des Ver-

sicherers für Kosten werden als Leistungen auf diese Versicherungssummen angerechnet.

  Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Ab-

wendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie 

Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen.  

 Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf sachgerechte Weisung des Versicherers entstanden sind.

6.  Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versiche-

rungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur 

Gesamthöhe dieser Ansprüche.

7.  Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt 

der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leis-

tungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so 

wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrags zum 

Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.

  Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den 

Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung 

zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

  Bei der Berechnung des Betrags, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzah-

lungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach 

Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonsti-

gen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.

8.  Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkennt-

nis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Ver-

sicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, 

Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

§ 3 AUSSCHLÜSSE

I.  Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bes-

timmt ist, bezieht sich der Versicherungsschutz nicht auf:

1.  Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder besonderer Zusagen über den Umfang 

der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

2. Haftpflichtansprüche aus Sachschaden, welcher entsteht durch Abwässer.

3.  Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-

schäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen oder 

durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsver-

trages sind. Siehe jedoch § 1 Ziffer 2i.

4.  Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang ste-

hen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. von radioaktiven Substanzen emittierte Alpha-, 

Beta- und Gammastrahlen sowie Neutronen oder in Teilchenbeschleunigern erzeugte Strahlen) 

sowie mit Laser- und Maserstrahlen.*)

5.  Ansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzu-

führen sind. 

6.  Schäden, wenn der verantwortliche Wasserfahrzeugführer beim Eintritt des Versicherungsfalles 

nicht die behördlich vorgeschriebene Erlaubnis zum Führen des versicherten Wasserfahrzeuges 

besitzt. Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versicherungsnehmer bestehen, 

wenn dieser das Vorliegen der Erlaubnis beim verantwortlichen Wasserfahrzeugführer ohne Ver-

schulden annehmen durfte oder wenn ein unberechtigter Wasserfahrzeugführer das Fahrzeug ge-

führt hat.

7.  Schäden infolge vorschriftswidrigen Umgangs mit brennbaren oder explosiven Stoffen.

8. die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Schirmdrachenfliegers.

9. folgende Schäden im Zusammenhang mit Vermögensschäden (§ 1 Ziffer 2j)

 ›    Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung 

von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen;

 ›    Schäden durch Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen); 

 ›    planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

 ›    Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder 

ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung so-

wie aus Untreue und Unterschlagung;

 ›    der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder 

Wettbewerbsrechts;

 ›   der Vergabe von Lizenzen und Patenten;

 ›    Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

 ›    Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen sowie 

aus fehlerhafter und/oder unterlassener Kontrolltätigkeit;

 ›    Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und Automatisierung, 

Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und Reiseveranstaltung;

 ›    bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder 

Bedingungen des Auftraggebers oder von sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

 ›    Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen sowie von 

Scheck- und Kreditkarten.

10.  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung 

oder sonstigen Diskriminierungen.

II. Ausgeschlossen von der Versicherung bleiben:

1.  Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

2. Haftpflichtansprüche

 a)  aus Schadenfällen von Angehörigen des Versicherungsnehmers, die mit ihm in häuslicher 

Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen 

gehören (siehe aber § 1 Ziffer 2h);

 b)  zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages;

 c)  von gesetzlichen Vertretern geschäftsunfähiger oder beschränkt geschäftsfähiger Perso-

nen;

 d)  von unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern nicht rechtsfähiger Handelsge-

sellschaften;

 e)  von gesetzlichen Vertretern juristischer Personen des privaten oder öffentlichen Rechts 

sowie nicht rechtsfähiger Vereine;

 f) von Liquidatoren.

  Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 

vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern 

und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwis-

ter sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer 

angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).

  Die Ausschlüsse unter b) bis f) erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der 

dort genannten Personen, wenn sie miteinander in häuslicher Gemeinschaft leben.

* Der Ersatz von Schäden durch Kernernergie richtet sich nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kern- 

anlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab.
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3.  Haftpflichtansprüche, die darauf zurückzuführen sind, dass der Versicherungsnehmer besonders 

gefahrdrohende Umstände, deren Beseitigung der Versicherer billigerweise verlangen konnte und 

verlangt hatte, nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigte. Ein Umstand, welcher zu einem 

Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

4. Nicht versichert ist die Haftpflicht

 ›    aus Ansprüchen auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary 

damages.

 ›     aus Ansprüchen nach den Art. 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhang stehenden Re-

gressansprüchen nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen 

anderer Länder.

II. Der Versicherungsfall / Obliegenheiten des 
Versicherungsnehmers / Vorvertragliche  

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 

§ 4 DER VERSICHERUNGSFALL

  Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. 

Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

§ 5 VORVERTRAGLICHE ANZEIGEPFLICHTEN DES VERSICHERUNGSNEHMERS

1.   Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände

  Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm 

bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und 

die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 

schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Ver-

tragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 

1 stellt.

  Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss 

auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

  Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser 

den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als 

habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

2. Rücktritt

2.1  Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen den 

Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn ein Umstand 

nicht oder unrichtig angezeigt wurde, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis der Wahr-

heit arglistig entzogen hat.

  Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in 

dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. Der Rücktritt erfolgt 

durch Erklärung gegenüber dem Versicherungsnehmer.

2.2  Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder 

sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrläs-

sig gemacht hat.

  Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeige pflicht be-

steht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei 

Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

2.3 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

  Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, darf er den Versicherungsschutz 

nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig 

angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 

den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungs-

schutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

  Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklä-

rung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

3. Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

  Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht 

weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat in Textform kündigen. Das Kündigungsrecht ist ausge-

schlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei 

Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

  Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der 

nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die ande-

ren Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.

  Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedin-

gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

  Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% oder schließt der Versiche-

rer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer 

den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos in Text-

form kündigen.

  Der Versicherer muss die ihm nach § 5 Ziffer 2 und § 5 Ziffer 3 zustehenden Rechte innerhalb eines 

Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verlet-

zung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er 

hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Um-

stände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen 

ist.

  Dem Versicherer stehen die Rechte nach den §§ 5 Ziffer 2 und 3 nur zu, wenn er den Versicherungs-

nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung 

hingewiesen hat.

  Der Versicherer kann sich auf die in den §§ 5 Ziffer 2 und 3 genannten Rechte nicht berufen, wenn 

er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

4. Anfechtung

  Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unbe-

rührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirk-

samwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

§ 6 OBLIEGENHEITEN VOR EINTRITT DES VERSICHERUNGSFALLES

 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers in-

nerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der bei-

derseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres 

als besonders gefahrdrohend.

§ 7 OBLIEGENHEITEN NACH EINTRITT DES VERSICHERUNGSFALLES

1.  Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine Scha-

densersatzansprüche erhoben wurden.

2.  Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-

dens sorgen. 

  Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zu-

mutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstat-

ten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach 

Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie 

alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

3.  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltschaftli-

ches, behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm 

gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.

4.  Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz 

muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbe-

helfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

5.  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er 

die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen.

  Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versi-

cherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen 

und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.
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5.  Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden gemäß 

Umweltschadensgesetz (USchadG)

 1)  Mitversichert sind abweichend von §1 Ziffer 1 öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprü-

che zur Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit 

während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages

  ›    die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig in 

die Umwelt gelangt sind oder

  ›    die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig erfolgt 

ist.

   Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versicherungsschutz 

für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit 

Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruk-

tions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch 

besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens 

der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt wer-

den können (Entwicklungsrisiko).

  Umweltschaden ist eine

  ›    Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,

  ›    Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser, Schädigung des Bodens.

 2)  Nicht versichert sind:

   2.1)  Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Personen (Versicherungsneh-

mer oder ein Mitversicherter) richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, 

dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer 

gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz 

dienen, abweichen.

   2.2)  Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden

    a) die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf 

die Umwelt entstehen.

    b) für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag (z.B. 

Gewässerschadenhaftpflicht-versicherung) Versicherungsschutz hat oder hätte er-

langen können.

 3)  Für diese Umweltschadensversicherung steht je Versicherungsfall als separate Versiche-

rungssumme die im Versicherungsschein genannte Deckungssumme separat zur Verfü-

gung. Die Gesamtleistung je Versicherungsjahr beträgt das Einfache dieser Deckungssum-

me.

 4)  Ausland

   Versichert sind – abweichend von § 1 Ziffer 3 – im Umfang dieses Versicherungsvertrages 

im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versiche-

rungsfälle.

   Versicherungsschutz besteht – insoweit abweichend von Ziffer § 1 Ziffer 3 und § 1 Ziffer 

5.1) – auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer 

EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richt-

linie nicht überschreiten.

§ 2 BEGINN UND UMFANG DES VERSICHERUNGSSCHUTZES, ZAHLUNG

I. Beginn des Versicherungsschutzes / Beitrag und Versicherungssteuer

1.  Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn 

der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig zahlt.

2.  Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteuer, die der Versicherungsnehmer in 

der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

II. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster Beitrag

1.  Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des 

Versicherungsscheins fällig. Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster 

Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

2.  Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu 

einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt 

nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann 

nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 

Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 

Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

3.  Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der 

Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann 

nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 

vertreten hat.

III. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag

1.  Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbar-

ten Beitragszeitraums fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungs-

schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

2.  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in 

Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer wird ihn 

schriftlich zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen.

  Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versicherungsneh-

mer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wo-

chen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge 

des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach  

§ 2 III Ziffer 3 und § 2 III Ziffer 4 mit dem Fristablauf verbunden sind. Der Versicherer ist berechtigt, 

Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3.  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, 

besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungs-

aufforderung nach § 2 III Ziffer 2 Abs. 2 darauf hingewiesen wurde.

4.  Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, 

kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versiche-

rungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach § 2 III Ziffer 2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.

  Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats 

den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zu-

gang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

IV. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

  Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn 

der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer 

berechtigten Einziehung nicht widerspricht.

  Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht 

eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in 

Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

  Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungsnehmer die Einzugser-

mächtigung widerrufen hat oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, 

dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung 

außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung 

des Beitrags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden ist.

V. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

  Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort 

fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist.  Ferner kann der 

Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

VI. Leistungen der Versicherung / Vollmacht des Versicherers

1.  Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter 

Schadensersatzansprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Scha-

densersatzverpflichtungen.

  Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund 

Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflich-

tet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versi-

cherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, 

binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestan-

den hätte.

  Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den 

Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom 

Anspruch des Dritten freizustellen.

2.  Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der Scha-

densersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungs-

nehmers abzugeben. Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Scha-

densersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Prozessführung 

bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

3.  Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen unter den Versicherungs-

schutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für 

den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versiche-

rer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des 

Verteidigers.
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4.  Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder Min-

derung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts 

bevollmächtigt.

VII. Begrenzung der Leistungen

1.  Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten 

Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf meh-

rere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

2.  Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen des Versicherers 

für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versiche-

rungssummen begrenzt.

3.  Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein 

Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese

 ›    auf derselben Ursache,

 ›    auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang 

oder

 ›    auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beruhen.

4.  Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit 

einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr 

unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet.

5.  Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen an-

gerechnet. Für Haftpflichtansprüche, die nach dem Recht der USA oder Kanadas geltend gemacht 

werden, gilt - unabhängig vom Gerichtsstand - folgende Sonderregelung: Aufwendungen des Ver-

sicherers für Kosten werden als Leistungen auf diese Versicherungssummen angerechnet.

  Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Ab-

wendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie 

Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen.  

 Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf sachgerechte Weisung des Versicherers entstanden sind.

6.  Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versiche-

rungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur 

Gesamthöhe dieser Ansprüche.

7.  Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt 

der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leis-

tungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so 

wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrags zum 

Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.

  Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den 

Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung 

zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

  Bei der Berechnung des Betrags, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzah-

lungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach 

Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden die sonsti-

gen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.

8.  Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkennt-

nis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Ver-

sicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, 

Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

§ 3 AUSSCHLÜSSE

I.  Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bes-

timmt ist, bezieht sich der Versicherungsschutz nicht auf:

1.  Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder besonderer Zusagen über den Umfang 

der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

2. Haftpflichtansprüche aus Sachschaden, welcher entsteht durch Abwässer.

3.  Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögens-

schäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen oder 

durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen Verwahrungsver-

trages sind. Siehe jedoch § 1 Ziffer 2i.

4.  Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang ste-

hen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. von radioaktiven Substanzen emittierte Alpha-, 

Beta- und Gammastrahlen sowie Neutronen oder in Teilchenbeschleunigern erzeugte Strahlen) 

sowie mit Laser- und Maserstrahlen.*)

5.  Ansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzu-

führen sind. 

6.  Schäden, wenn der verantwortliche Wasserfahrzeugführer beim Eintritt des Versicherungsfalles 

nicht die behördlich vorgeschriebene Erlaubnis zum Führen des versicherten Wasserfahrzeuges 

besitzt. Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versicherungsnehmer bestehen, 

wenn dieser das Vorliegen der Erlaubnis beim verantwortlichen Wasserfahrzeugführer ohne Ver-

schulden annehmen durfte oder wenn ein unberechtigter Wasserfahrzeugführer das Fahrzeug ge-

führt hat.

7.  Schäden infolge vorschriftswidrigen Umgangs mit brennbaren oder explosiven Stoffen.

8. die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Schirmdrachenfliegers.

9. folgende Schäden im Zusammenhang mit Vermögensschäden (§ 1 Ziffer 2j)

 ›    Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung 

von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen;

 ›    Schäden durch Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen); 

 ›    planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

 ›    Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder 

ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung so-

wie aus Untreue und Unterschlagung;

 ›    der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder 

Wettbewerbsrechts;

 ›   der Vergabe von Lizenzen und Patenten;

 ›    Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

 ›    Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen sowie 

aus fehlerhafter und/oder unterlassener Kontrolltätigkeit;

 ›    Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und Automatisierung, 

Auskunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und Reiseveranstaltung;

 ›    bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder 

Bedingungen des Auftraggebers oder von sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

 ›    Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen sowie von 

Scheck- und Kreditkarten.

10.  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung 

oder sonstigen Diskriminierungen.

II. Ausgeschlossen von der Versicherung bleiben:

1.  Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.

2. Haftpflichtansprüche

 a)  aus Schadenfällen von Angehörigen des Versicherungsnehmers, die mit ihm in häuslicher 

Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen 

gehören (siehe aber § 1 Ziffer 2h);

 b)  zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages;

 c)  von gesetzlichen Vertretern geschäftsunfähiger oder beschränkt geschäftsfähiger Perso-

nen;

 d)  von unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern nicht rechtsfähiger Handelsge-

sellschaften;

 e)  von gesetzlichen Vertretern juristischer Personen des privaten oder öffentlichen Rechts 

sowie nicht rechtsfähiger Vereine;

 f) von Liquidatoren.

  Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 

vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern 

und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwis-

ter sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer 

angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).

  Die Ausschlüsse unter b) bis f) erstrecken sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der 

dort genannten Personen, wenn sie miteinander in häuslicher Gemeinschaft leben.

* Der Ersatz von Schäden durch Kernernergie richtet sich nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kern- 

anlagen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haftpflichtversicherungen ab.
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3.  Haftpflichtansprüche, die darauf zurückzuführen sind, dass der Versicherungsnehmer besonders 

gefahrdrohende Umstände, deren Beseitigung der Versicherer billigerweise verlangen konnte und 

verlangt hatte, nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigte. Ein Umstand, welcher zu einem 

Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

4. Nicht versichert ist die Haftpflicht

 ›    aus Ansprüchen auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary 

damages.

 ›     aus Ansprüchen nach den Art. 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhang stehenden Re-

gressansprüchen nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen 

anderer Länder.

II. Der Versicherungsfall / Obliegenheiten des 
Versicherungsnehmers / Vorvertragliche  

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 

§ 4 DER VERSICHERUNGSFALL

  Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. 

Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

§ 5 VORVERTRAGLICHE ANZEIGEPFLICHTEN DES VERSICHERUNGSNEHMERS

1.   Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände

  Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm 

bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und 

die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 

schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Ver-

tragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 

1 stellt.

  Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss 

auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

  Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und kennt dieser 

den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als 

habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

2. Rücktritt

2.1  Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen den 

Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn ein Umstand 

nicht oder unrichtig angezeigt wurde, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis der Wahr-

heit arglistig entzogen hat.

  Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in 

dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. Der Rücktritt erfolgt 

durch Erklärung gegenüber dem Versicherungsnehmer.

2.2  Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er oder 

sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrläs-

sig gemacht hat.

  Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeige pflicht be-

steht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei 

Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

2.3 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

  Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, darf er den Versicherungsschutz 

nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig 

angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 

den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungs-

schutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

  Dem Versicherer steht der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklä-

rung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

3. Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

  Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer Anzeigepflicht 

weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat in Textform kündigen. Das Kündigungsrecht ist ausge-

schlossen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei 

Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte.

  Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch bei Kenntnis der 

nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die ande-

ren Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil.

  Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedin-

gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

  Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% oder schließt der Versiche-

rer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer 

den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos in Text-

form kündigen.

  Der Versicherer muss die ihm nach § 5 Ziffer 2 und § 5 Ziffer 3 zustehenden Rechte innerhalb eines 

Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verlet-

zung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er 

hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Um-

stände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen 

ist.

  Dem Versicherer stehen die Rechte nach den §§ 5 Ziffer 2 und 3 nur zu, wenn er den Versicherungs-

nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung 

hingewiesen hat.

  Der Versicherer kann sich auf die in den §§ 5 Ziffer 2 und 3 genannten Rechte nicht berufen, wenn 

er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

4. Anfechtung

  Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unbe-

rührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil des Beitrags zu, der der bis zum Wirk-

samwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

§ 6 OBLIEGENHEITEN VOR EINTRITT DES VERSICHERUNGSFALLES

 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers in-

nerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der bei-

derseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres 

als besonders gefahrdrohend.

§ 7 OBLIEGENHEITEN NACH EINTRITT DES VERSICHERUNGSFALLES

1.  Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine Scha-

densersatzansprüche erhoben wurden.

2.  Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-

dens sorgen. 

  Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zu-

mutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstat-

ten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach 

Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie 

alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

3.  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltschaftli-

ches, behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm 

gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.

4.  Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz 

muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbe-

helfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

5.  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er 

die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen.

  Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versi-

cherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen 

und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.
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YACHT-HAFTPFLICHT-BEDINGUNGEN (YHB 2019) 

I. Der Versicherungsschutz (§§ 1-3)

 § 1 Gegenstand der Versicherung
 § 2 Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes, Zahlung
 § 3 Ausschlüsse

II.  Der Versicherungsfall / Obliegenheiten des 
Versicherungsnehmers / Vorvertragliche 
Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers (§§ 4-8)

 § 4  Der Versicherungsfall
 § 5  Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
 § 6  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
 § 7  Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
 § 8  Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

III. Weitere Bestimmungen (§§ 9-14)

 § 9  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
 § 10  Vertragsdauer, Kündigung, Wegfall des versicherten Risikos, 

Mehrfachversicherung
 § 11  Verjährung
 § 12  Anzuwendendes Recht
 § 13  Zuständiges Gericht
 § 14  Anzeigen und Willenserklärungen
 § 15  Sanktionsklausel

I. Der Versicherungsschutz 

§ 1 GEGENSTAND DER VERSICHERUNG

1.  Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz für den Fall, dass er 

wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses, das 

den Tod, die Verletzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen (Personenschaden) oder die 

Beschädigung oder Vernichtung von Sachen (Sachschaden) zur Folge hatte, für diese Folgen auf 

Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Scha-

densersatz in Anspruch genommen wird.

2.  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

aus Halten, Besitz und Gebrauch von Wassersportfahrzeugen, die ausschließlich zu privaten Zwe-

cken genutzt werden. Die Vermietung (Bareboatcharter) oder sonstige gewerbliche Nutzung (z.B. 

Skipper- oder Kojencharter) ist nur mitversichert, sofern das im Versicherungsschein vereinbart ist.

 Mitversichert ist/sind:

 a)  die persönliche gesetzliche Haftpflicht des verantwortlichen Wasserfahrzeugführers und 

der sonst zur Bedienung des Fahrzeuges berechtigten Personen.

 b)  mit zum Fahrzeug gehörende Wassersportgeräte und Beiboote (bis 50 PS) und Tauchaus-

rüstungen. Letztere gilt nur mitversichert, wenn die die Tauchausrüstung gebrauchende 

Person eine anerkannte Taucherlizenz besitzt.

 c)  die gesetzliche Haftpflicht aus dem Ziehen von Wasserskiläufern und Schirmdrachenflie-

gern.

 d)  die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Wasserskiläufers, wenn und solange er sich im 

Schlepp des Fahrzeuges befindet.

 e)  gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die sich bei der Beteiligung an Motorbootrennen 

und Segelregatten oder bei den damit im Zusammenhang stehenden Überführungsfahrten 

ereignen.

 f)  die gesetzliche Haftpflicht der versicherten Personen, sofern diese von einem in Not be-

findlichen Boot aufgefordert werden, Hilfe zu leisten, und durch diese entsprechende Hilfs-

maßnahme – z.B. eine Leinenverbindung – eine Beschädigung am havarierten Boot erfolgt.

 g)  die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Führen oder 

Bedienen von fremden Wasserfahrzeugen, die er sich ohne Entgeltzahlung – Charter – 

geliehen hat oder nur aus Gefälligkeit führt. Dieser Versicherungsschutz wird nur im An-

schluss an ggf. anderweitig bestehende Versicherungen gewährt und schließt Ansprüche 

des Eigners aus der Beschädigung des geführten oder benutzten Bootes aus.

 h)  Mitversichert sind Haftpflichtansprüche:

  ›    mitversicherter Personen untereinander und

  ›    von Angehörigen (abweichend von §3 II Ziffer 2a)

  wegen Personen- und Sachschäden, sofern diese mehr als EUR 150,– betragen.

  Nicht versichert sind:

  ›    Schäden an dem versicherten Fahrzeug selbst und

  ›    Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen der eigenen beruflich beschäftigten Besat-

zungsmitglieder gegen den Versicherungsnehmer oder den Eigner. Versichert sind im 

Rahmen des Vertrages jedoch die gesetzlichen Regressansprüche der Sozialversiche-

rungsträger und evtl. Arbeitsunfall-Versicherer der beschäftigten Personen.

 i)  die gesetzliche Haftpflicht – abweichend von § 3 I Ziffer 4a - aus der Beschädigung von 

gemieteten Einstellräumen und Steganlagen, die zu privaten Zwecken zur Unterbringung 

bzw. Aufbewahrung des Bootes / der Yacht angemietet wurden. Der Versicherungsnehmer 

beteiligt sich an jedem derartigen Schaden mit EUR 250,00 selbst.

 j)  im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden aus Ver-

sicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind (siehe 

jedoch § 3 I Ziffer 9). Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem derartigen Schaden 

mit 20%, mind. EUR 50,00 selbst.

 k)  Such und Hilfekosten, die durch das unbeabsichtigte Auslösen von Notfallrettungsmitteln 

wie Epirb oder GMDSS entstanden sind – ohne dass eine Notfallsituation tatsächlich vor-

liegt – Der Versicherungsschutz gilt, sofern diese Kosten nicht anderweitig anders erstat-

tet werden.

3.  Auslandsschäden

  Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schadenereignissen in der ganzen Welt, sofern 

die Fahrtgrenzen in der Police nicht anders vereinbart sind. Die Leistung des Versicherers erfolgt in 

Euro. 

  Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, an dem der Euro-Betrag bei 

einem ausländischen Geldinstitut angewiesen ist.

  Abweichend hiervon ist im Falle der vorläufigen Beschlagnahme eines Wasserfahrzeuges in einem 

ausländischen Hafen die etwa erforderliche Sicherheitsleistung oder Hinterlegung nur bis zu einem 

Gegenwert von EUR 100.000,00 mitversichert.

4. Gewässerschäden

 1)  Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachschäden be-

handelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare 

oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologi-

schen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschä-

den), mit Ausnahme von Gewässerschäden

  ›    durch Einleiten oder Einbringen von gewässerschädlichen Stoffen in Gewässer oder 

durch sonstiges bewusstes Einwirken auf Gewässer. Dies gilt auch, wenn die Einleitung 

oder Einwirkung zur Rettung anderer Rechtsgüter geboten ist;

  ›    durch betriebsbedingtes Abtropfen oder Ablaufen von Öl oder anderen Flüssigkeiten 

aus Tankverschlüssen, Betankungsanlagen oder aus maschinellen Einrichtungen des 

Schiffes.

 2)  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 

oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch bewusstes Abweichen von dem Ge-

wässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichte-

ten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

 3)  Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, 

anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem 

Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; 

  4) Mitversichert sind: 

›    Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben;

›  Für Umweltschäden außerhalb des Geltungsbereichs der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 

(2004/35/EG) sind auch öffentlich rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung 

von Umweltschäden an Gewässern und Böden mitversichert. Versicherungsschutz be-

steht nach Maßgabe der EU-Umweltrichtlinie bzw. den deutschen Gesetzen. Die Versi-

cherungssumme (Sublimit) für derartige Schäden beträgt EUR 15.000,00 je Schadenfall 

(2-fach maximiert per anno).

 5)  Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Ab-

wendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie 

außergerichtliche Gutachterkosten, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die 

Einheitsdeckungssumme nicht übersteigen, werden vom Versicherer übernommen.

   Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung nach § 2 VII.

   Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutach-

terkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die 

Einheitsdeckungssumme übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen 

des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt 

nicht als Weisung des Versicherers.
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§ 8 RECHTSFOLGEN BEI VERLETZUNG VON OBLIEGENHEITEN

1.    Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des 

Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab 

Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungs-

recht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vor-

satz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

2.  Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer 

seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer 

berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-

sprechenden Verhältnisses zu kürzen.

  Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach 

Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vor-

aussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-

form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

  Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, 

bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

  Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 

die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfal-

les noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursäch-

lich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

  Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm nach § 8 

Ziffer 1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

III. Weitere Bestimmungen

1.  Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als den 

Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten 

entsprechend anzuwenden.

  Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur 

in der Person eines Mitversicherten entsteht.

  Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungs-

nehmer zu.

  Er ist neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

2.  Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst oder der in § 3 II Ziffer 2 genannten Personen gegen 

die Versicherten sowie Ansprüche von Versicherten untereinander sind von der Versicherung aus-

geschlossen.

3.  Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versi-

cherers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist 

zulässig.

4.  Es kann vereinbart werden, dass sich der Versicherungsnehmer bei jedem Schadenereignis mit ei-

nem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an einer Schadensersatzleistung selbst beteiligt.

§ 9 BEITRAG BEI VORZEITIGER VERTRAGSBEENDIGUNG

  Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas 

anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum entspricht, in dem 

Versicherungsschutz bestanden hat, soweit es sich nicht um eine Mindestprämie handelt. 

§ 10 VERTRAGSDAUER, KÜNDIGUNG,  
WEGFALL DES VERSICHERTEN RISIKOS, MEHRFACHVERSICHERUNG

1. Dauer und Ende des Vertrages

1.1  Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

1.2  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, 

wenn nicht dem Vertragspartner spätestens einen Monat vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-

rungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

1.3  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündi-

gung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

1.4  Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten 

Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertrags-

partner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen 

sein.

2. Wegfall des versicherten Risikos

  Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüg-

lich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die 

Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Weg-

fall Kenntnis erlangt.

3. Kündigung nach Versicherungsfall

3.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

 ›    vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder 

 ›    dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-

pflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.

  Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform spätestens einen Monat nach der Schadens-

ersatzzahlung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

3.2  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versiche-

rer wirksam. 

  Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-

punkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. Eine Kündi-

gung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

4. Mehrfachversicherung

4.1  Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen versi-

chert ist.

4.2  Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies 

wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrags verlangen.

4.3  Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats 

geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung 

wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer 

zugeht.

§ 11 VERJÄHRUNG

  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich 

nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjäh-

rung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem 

Anspruchsteller in Textform zugeht.

§ 12 ANZUWENDENDES RECHT

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 13 ZUSTÄNDIGES GERICHT

1.  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche 

Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständi-

gen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich 

zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz 

oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2.  Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag 

gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 

solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine 

juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlas-

sung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Han-

delsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene 

Partnergesellschaft ist.

3.  Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, 

bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 

Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 

zuständigen Niederlassung.

§ 14 ANZEIGEN UND WILLENSERKLÄRUNGEN

1.  Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind schriftlich abzugeben. Sie 

können rechtswirksam gegenüber der Firma Hamburger Yacht-Versicherung Schomacker Versi-

cherungsmakler GmbH vorgenommen werden.
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2.  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, 

genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die 

Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die 

Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend 

für den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.

§ 15 SANKTIONSKLAUSEL

  Der Versicherer gewährt keinen Versicherungsschutz oder sonstige Leistungen, soweit der Versi-

cherer durch die Gewährung und/oder sonstige Leistungen Sanktionsmaßnahmen, Verboten oder 

Beschränkungen nach relevanten Wirtschafts- oder Handelssanktionen ausgesetzt wäre (Sanktions- 

klausel).

Folgende Klauseln gelten nur, sofern diese ausdrücklich 
vereinbart und in der Police erwähnt sind:

TRAILER- UND SLIPWAGENKLAUSEL (2008)

 Für nicht versicherungspflichtige Trailer / Slipwagen gilt folgendes:

 Mitversichert gilt im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht als Besitzer, Eigentümer und Versi-

cherungsnehmer eines Trailers/Slipwagens, sofern dieser nicht mit einem Zugfahrzeug verbunden ist (hier 

besteht Versicherungsschutz über die Kfz-Haftpflicht-Versicherung des Zugfahrzeugs).

 Zusätzlich gilt die gesetzliche Haftpflicht im Rahmen des Straßenverkehrsgesetzes (StVG), des Pflicht-

versicherungsgesetzes (PflVG) und der Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB, 

Ausgabe 01/01/2008) mitversichert.

 Eine private Haftpflichtversicherung (PHV), die das Bewegen des vom Zugfahrzeug abgekoppelten Trai-

lers/Slipwagens deckt, geht dieser Trailerversicherung voran (Subsidiärdeckung). 

 Die Deckungssumme beträgt EUR 50 Mio. pauschal für Personen, Sach- und Vermögensschäden, Perso-

nenschäden bis max. EUR 8 Mio. je geschädigte Person.

PREMIUM-KLAUSEL ZUR YACHT-HAFTPFLICHT-VERSICHERUNG (2019)

1.   Abweichend von Ziffer I. § 1 Abs. 2 b) der YHB 2019 gilt mitversichert das Eigentum und die Verwen-

dung von Beibooten mit Hilfsmotoren ohne Beschränkung der Motorleistung.

2.  Forderungsausfall-Deckung

2.1  Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer und /oder sonstige mit-

versicherte Personen wegen eines während der Wirksamkeit dieser Premium-Klausel eingetrete-

nen Schadenereignisses einen Personen- oder Sachschaden erleiden.

  Dieser Versicherungsschutz gilt unter der Voraussetzung, dass ein Dritter (Schädiger) aufgrund 

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet 

ist, die Schadenersatzforderung aber nicht durchgesetzt werden kann.

2.2 Die Leistungspflicht tritt ein, wenn

 a)  gegen den Schädiger ein rechtskräftiges, vollstreckbares Urteil erstritten oder ein Vollstre-

ckungsbescheid, der nicht mehr anfechtbar ist, erlassen wurde oder 

 b)  ein gerichtlich vollstreckungsfähiger Vergleich mit dem Schädiger geschlossen wurde oder

 c)  ein notarielles Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungsklausel des Schädigers vorliegt, aus 

dem hervorgeht, dass sich der Schädiger persönlich der sofortigen Zwangsvollstreckung in 

sein gesamtes Vermögen unterwirft

 und jeder sinnvolle Vollstreckungsversuch gescheitert ist:

  Voraussetzung für die Leistungspflicht ist, dass der Schuldtitel gemäß Ziffer 2.2.a) – c) in einem 

Mitgliedsstaat der Europäischen Union, in Norwegen oder der Schweiz erwirkt wurde. Ein Vollstre-

ckungsversuch ist gescheitert, wenn der Versicherungsnehmer und die sonstigen mitversicherten 

Personen nachweisen, dass eine Zwangsvollstreckung nicht zur (vollen) Befriedigung des Schaden-

ersatzanspruches geführt hat oder die selbst teilweise Befriedigung aussichtslos ist, zum Beispiel 

weil der Schädiger die eidesstattliche Versicherung innerhalb der letzten 3 Jahre abgegeben hat.

2.3  Entschädigung wird geleistet bis zur Höhe der titulierten Schadenersatzforderung bzw. der nicht 

durchsetzbaren Schadenersatz-Restforderung. Für die Höchstersatzleistung gelten die in der Po-

lice vereinbarten Deckungssummen für Personen- und Sachschäden.

2.4  Die Selbstbeteiligung je Schaden beträgt EUR 1.000,00.

2.5  Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aushändigung des Original-Titels, der Original-Voll-

streckungsunterlagen und sonstiger Unterlagen, aus denen sich die Erfolglosigkeit der Zwangsvoll-

streckung ergibt.

  Der Versicherungsnehmer und die sonstigen mitversicherten Personen sind verpflichtet, ihre An-

sprüche gegen den Schädiger in Höhe der Entschädigungsleistung an den Versicherer abzutreten. 

Der Dritte kann aus diesem Vertrag keine Rechte herleiten.

3.  Skipperhaftpflicht-Versicherung

3.1  Abweichend von Ziffer I. § 1 Abs. 2 g) der YHB 2019 gilt mitversichert die gesetzliche Haftpflicht 

des Versicherungsnehmers und der mitversicherten Personen aus dem Führen oder Bedienen von 

fremden Wasserfahrzeugen, die der Versicherungsnehmer gechartert/geliehen hat.

3.2  Abweichend von Ziffer I. § 3 I Abs. 4 a) der YHB 2019 gilt mitversichert die gesetzliche Haftpflicht 

des Versicherungsnehmers und der mitversicherten Personen wegen Schäden, verursacht durch 

grobe Fahrlässigkeit, an den gecharterten oder geliehenen Wasserfahrzeugen und/oder dessen 

Ausrüstung, Inventar und Zubehör. Die Selbstbeteiligung beträgt je Schadenfall EUR 2.500,00. Die 

Versicherungssumme beträgt im Rahmen der Schadenversicherungssumme EUR 100.000,00 je 

Schadenfall. Die Gesamtleistung eines Versicherungsjahres ist auf das Zweifache dieser Versiche-

rungssumme begrenzt.

3.3  Der Versicherungsschutz wird subsidiär gewährt. Versichert sind im Rahmen dieser Klausel aus-

schließlich Ansprüche, die (auch teilweise) nachweislich nicht über anderweitig bestehende Versi-

cherungsverträge (auch Dritter) gedeckt sind.

4.    SFR Verlust bei unentgeltlich geliehenen Booten

    Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers sowie der mitversicherten 

Personen wegen Vermögensschäden eines Dritten, dessen Yacht oder Boot berechtigt gebraucht 

wurde, wobei ein Schadenereignis zum Verlust oder zur Rückstufung des Schadenfreiheitsrabat-

tes in der Wassersportkaskoversicherung geführt hat. Ersetzt wird die Mehrprämie aus der Rück-

stufung des Dritten in eine höhere Rabattstufe. Die Mehrprämie berechnet sich aus der Differenz 

zwischen der Summe der fünf folgenden Jahresprämien nach dem Schadenereignis und der Sum-

me der Prämien ohne diese Rückstufung. Ausgeschlossen sind Ansprüche aus dem Benutzen von 

Fahrzeugen die gegen Entgelt gemietet sind oder im Rahmen eines Werk-/ Arbeitsvertrages be-

nutzt werden.

5.    Falschbetankung

    Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Falschbetankung von 

geliehenen, gemieteten oder gefälligkeitshalber überlassenen Booten/Yachten, die Entschädi-

gungsleistung ist begrenzt mit EUR 1.500,–.

6.   Abhandenkommen von Bootsschlüsseln

   Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Abhandenkommen 

von fremden Bootsschlüsseln (auch Generalschlüssel) und Codekarten, die sich rechtmäßig im Ge-

wahrsam des Versicherten befunden haben.

 Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf:

 1)  Kosten für die notwendige Auswechslung bzw. Neuprogrammierung von Schlössern und 

Schließanlagen.

 2)  Kosten für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (z.B. Notschloss) und einen Objekt-

schutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüs-

sels festgestellt wurde.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind:

 1)  Ansprüche aus Folgeschäden eines Schlüssel-, Codekartenverlustes (z.B. wegen Einbruchs 

oder Diebstahl des Bootes).

 2)  Ansprüche wegen Schäden aus dem Verlust von Schlüsseln bzw. Codekarten zu Tresoren 

sowie zu sonstigen beweglichen Sachen (z. B. Kfz-, Möbelschlüssel).

  Die Höchstersatzleistung des Versicherers ist im Rahmen der in diesem Vertrag vereinbarten Sach-

schaden- bzw. Pauschalversicherungssumme auf 30.000 EUR je Versicherungsfall begrenzt. Die 

Gesamtleistung des Versicherers für alle derartigen Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 

beträgt das Zweifache dieser Summe.

Hamburger Yacht-Versicherung  

Schomacker Versicherungsmakler GmbH

Geschäftsführer: Andreas Medicus und Volker Reichelt

ag Hbg. hrb 65561

Katharinenhof / Zippelhaus 2 . D-20457 Hamburg

TEL +49 (0)40 - 36 98 49 - 0 . FAX +49 (0)40 - 36 98 49 - 11

WWW.SCHOMACKER.DE

 Stand 03/2019
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YACHT-HAFTPFLICHT-BEDINGUNGEN (YHB 2019) 

I. Der Versicherungsschutz (§§ 1-3)

 § 1 Gegenstand der Versicherung
 § 2 Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes, Zahlung
 § 3 Ausschlüsse

II.  Der Versicherungsfall / Obliegenheiten des 
Versicherungsnehmers / Vorvertragliche 
Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers (§§ 4-8)

 § 4  Der Versicherungsfall
 § 5  Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
 § 6  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
 § 7  Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
 § 8  Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

III. Weitere Bestimmungen (§§ 9-14)

 § 9  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
 § 10  Vertragsdauer, Kündigung, Wegfall des versicherten Risikos, 

Mehrfachversicherung
 § 11  Verjährung
 § 12  Anzuwendendes Recht
 § 13  Zuständiges Gericht
 § 14  Anzeigen und Willenserklärungen
 § 15  Sanktionsklausel

I. Der Versicherungsschutz 

§ 1 GEGENSTAND DER VERSICHERUNG

1.  Der Versicherer gewährt dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz für den Fall, dass er 

wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses, das 

den Tod, die Verletzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen (Personenschaden) oder die 

Beschädigung oder Vernichtung von Sachen (Sachschaden) zur Folge hatte, für diese Folgen auf 

Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Scha-

densersatz in Anspruch genommen wird.

2.  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

aus Halten, Besitz und Gebrauch von Wassersportfahrzeugen, die ausschließlich zu privaten Zwe-

cken genutzt werden. Die Vermietung (Bareboatcharter) oder sonstige gewerbliche Nutzung (z.B. 

Skipper- oder Kojencharter) ist nur mitversichert, sofern das im Versicherungsschein vereinbart ist.

 Mitversichert ist/sind:

 a)  die persönliche gesetzliche Haftpflicht des verantwortlichen Wasserfahrzeugführers und 

der sonst zur Bedienung des Fahrzeuges berechtigten Personen.

 b)  mit zum Fahrzeug gehörende Wassersportgeräte und Beiboote (bis 50 PS) und Tauchaus-

rüstungen. Letztere gilt nur mitversichert, wenn die die Tauchausrüstung gebrauchende 

Person eine anerkannte Taucherlizenz besitzt.

 c)  die gesetzliche Haftpflicht aus dem Ziehen von Wasserskiläufern und Schirmdrachenflie-

gern.

 d)  die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Wasserskiläufers, wenn und solange er sich im 

Schlepp des Fahrzeuges befindet.

 e)  gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, die sich bei der Beteiligung an Motorbootrennen 

und Segelregatten oder bei den damit im Zusammenhang stehenden Überführungsfahrten 

ereignen.

 f)  die gesetzliche Haftpflicht der versicherten Personen, sofern diese von einem in Not be-

findlichen Boot aufgefordert werden, Hilfe zu leisten, und durch diese entsprechende Hilfs-

maßnahme – z.B. eine Leinenverbindung – eine Beschädigung am havarierten Boot erfolgt.

 g)  die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Führen oder 

Bedienen von fremden Wasserfahrzeugen, die er sich ohne Entgeltzahlung – Charter – 

geliehen hat oder nur aus Gefälligkeit führt. Dieser Versicherungsschutz wird nur im An-

schluss an ggf. anderweitig bestehende Versicherungen gewährt und schließt Ansprüche 

des Eigners aus der Beschädigung des geführten oder benutzten Bootes aus.

 h)  Mitversichert sind Haftpflichtansprüche:

  ›    mitversicherter Personen untereinander und

  ›    von Angehörigen (abweichend von §3 II Ziffer 2a)

  wegen Personen- und Sachschäden, sofern diese mehr als EUR 150,– betragen.

  Nicht versichert sind:

  ›    Schäden an dem versicherten Fahrzeug selbst und

  ›    Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen der eigenen beruflich beschäftigten Besat-

zungsmitglieder gegen den Versicherungsnehmer oder den Eigner. Versichert sind im 

Rahmen des Vertrages jedoch die gesetzlichen Regressansprüche der Sozialversiche-

rungsträger und evtl. Arbeitsunfall-Versicherer der beschäftigten Personen.

 i)  die gesetzliche Haftpflicht – abweichend von § 3 I Ziffer 4a - aus der Beschädigung von 

gemieteten Einstellräumen und Steganlagen, die zu privaten Zwecken zur Unterbringung 

bzw. Aufbewahrung des Bootes / der Yacht angemietet wurden. Der Versicherungsnehmer 

beteiligt sich an jedem derartigen Schaden mit EUR 250,00 selbst.

 j)  im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden aus Ver-

sicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind (siehe 

jedoch § 3 I Ziffer 9). Der Versicherungsnehmer beteiligt sich an jedem derartigen Schaden 

mit 20%, mind. EUR 50,00 selbst.

 k)  Such und Hilfekosten, die durch das unbeabsichtigte Auslösen von Notfallrettungsmitteln 

wie Epirb oder GMDSS entstanden sind – ohne dass eine Notfallsituation tatsächlich vor-

liegt – Der Versicherungsschutz gilt, sofern diese Kosten nicht anderweitig anders erstat-

tet werden.

3.  Auslandsschäden

  Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schadenereignissen in der ganzen Welt, sofern 

die Fahrtgrenzen in der Police nicht anders vereinbart sind. Die Leistung des Versicherers erfolgt in 

Euro. 

  Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, an dem der Euro-Betrag bei 

einem ausländischen Geldinstitut angewiesen ist.

  Abweichend hiervon ist im Falle der vorläufigen Beschlagnahme eines Wasserfahrzeuges in einem 

ausländischen Hafen die etwa erforderliche Sicherheitsleistung oder Hinterlegung nur bis zu einem 

Gegenwert von EUR 100.000,00 mitversichert.

4. Gewässerschäden

 1)  Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden wie Sachschäden be-

handelt werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare 

oder mittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologi-

schen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschä-

den), mit Ausnahme von Gewässerschäden

  ›    durch Einleiten oder Einbringen von gewässerschädlichen Stoffen in Gewässer oder 

durch sonstiges bewusstes Einwirken auf Gewässer. Dies gilt auch, wenn die Einleitung 

oder Einwirkung zur Rettung anderer Rechtsgüter geboten ist;

  ›    durch betriebsbedingtes Abtropfen oder Ablaufen von Öl oder anderen Flüssigkeiten 

aus Tankverschlüssen, Betankungsanlagen oder aus maschinellen Einrichtungen des 

Schiffes.

 2)  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer 

oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch bewusstes Abweichen von dem Ge-

wässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichte-

ten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

 3)  Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, 

anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem 

Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; 

  4) Mitversichert sind: 

›    Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben;

›  Für Umweltschäden außerhalb des Geltungsbereichs der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 

(2004/35/EG) sind auch öffentlich rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung 

von Umweltschäden an Gewässern und Böden mitversichert. Versicherungsschutz be-

steht nach Maßgabe der EU-Umweltrichtlinie bzw. den deutschen Gesetzen. Die Versi-

cherungssumme (Sublimit) für derartige Schäden beträgt EUR 15.000,00 je Schadenfall 

(2-fach maximiert per anno).

 5)  Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Ab-

wendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie 

außergerichtliche Gutachterkosten, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die 

Einheitsdeckungssumme nicht übersteigen, werden vom Versicherer übernommen.

   Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung nach § 2 VII.

   Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gutach-

terkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die 

Einheitsdeckungssumme übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen 

des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt 

nicht als Weisung des Versicherers.
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§ 8 RECHTSFOLGEN BEI VERLETZUNG VON OBLIEGENHEITEN

1.    Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er vor Eintritt des 

Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab 

Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungs-

recht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vor-

satz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte.

2.  Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der Versicherungsnehmer 

seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer 

berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-

sprechenden Verhältnisses zu kürzen.

  Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer nach 

Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vor-

aussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-

form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

  Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt hat, 

bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

  Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 

die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfal-

les noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursäch-

lich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

  Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer ein ihm nach § 8 

Ziffer 1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

III. Weitere Bestimmungen

1.  Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als den 

Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten 

entsprechend anzuwenden.

  Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziffer 4) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur 

in der Person eines Mitversicherten entsteht.

  Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungs-

nehmer zu.

  Er ist neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

2.  Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst oder der in § 3 II Ziffer 2 genannten Personen gegen 

die Versicherten sowie Ansprüche von Versicherten untereinander sind von der Versicherung aus-

geschlossen.

3.  Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des Versi-

cherers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist 

zulässig.

4.  Es kann vereinbart werden, dass sich der Versicherungsnehmer bei jedem Schadenereignis mit ei-

nem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an einer Schadensersatzleistung selbst beteiligt.

§ 9 BEITRAG BEI VORZEITIGER VERTRAGSBEENDIGUNG

  Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz nicht etwas 

anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum entspricht, in dem 

Versicherungsschutz bestanden hat, soweit es sich nicht um eine Mindestprämie handelt. 

§ 10 VERTRAGSDAUER, KÜNDIGUNG,  
WEGFALL DES VERSICHERTEN RISIKOS, MEHRFACHVERSICHERUNG

1. Dauer und Ende des Vertrages

1.1  Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

1.2  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, 

wenn nicht dem Vertragspartner spätestens einen Monat vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-

rungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

1.3  Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündi-

gung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

1.4  Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ablauf des dritten 

Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertrags-

partner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen 

sein.

2. Wegfall des versicherten Risikos

  Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung bezüg-

lich dieser Risiken. Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die 

Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Weg-

fall Kenntnis erlangt.

3. Kündigung nach Versicherungsfall

3.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

 ›    vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder 

 ›    dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-

pflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.

  Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform spätestens einen Monat nach der Schadens-

ersatzzahlung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

3.2  Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versiche-

rer wirksam. 

  Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-

punkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. Eine Kündi-

gung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

4. Mehrfachversicherung

4.1  Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungsverträgen versi-

chert ist.

4.2  Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies 

wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen Vertrags verlangen.

4.3  Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats 

geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung 

wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer 

zugeht.

§ 11 VERJÄHRUNG

  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich 

nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, ist die Verjäh-

rung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem 

Anspruchsteller in Textform zugeht.

§ 12 ANZUWENDENDES RECHT

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 13 ZUSTÄNDIGES GERICHT

1.  Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich die gerichtliche 

Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständi-

gen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich 

zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz 

oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2.  Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag 

gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 

solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine 

juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlas-

sung des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Han-

delsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene 

Partnergesellschaft ist.

3.  Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, 

bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 

Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 

zuständigen Niederlassung.

§ 14 ANZEIGEN UND WILLENSERKLÄRUNGEN

1.  Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind schriftlich abzugeben. Sie 

können rechtswirksam gegenüber der Firma Hamburger Yacht-Versicherung Schomacker Versi-

cherungsmakler GmbH vorgenommen werden.
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2.  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, 

genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die 

Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die 

Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend 

für den Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.

§ 15 SANKTIONSKLAUSEL

  Der Versicherer gewährt keinen Versicherungsschutz oder sonstige Leistungen, soweit der Versi-

cherer durch die Gewährung und/oder sonstige Leistungen Sanktionsmaßnahmen, Verboten oder 

Beschränkungen nach relevanten Wirtschafts- oder Handelssanktionen ausgesetzt wäre (Sanktions- 

klausel).

Folgende Klauseln gelten nur, sofern diese ausdrücklich 
vereinbart und in der Police erwähnt sind:

TRAILER- UND SLIPWAGENKLAUSEL (2008)

 Für nicht versicherungspflichtige Trailer / Slipwagen gilt folgendes:

 Mitversichert gilt im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht als Besitzer, Eigentümer und Versi-

cherungsnehmer eines Trailers/Slipwagens, sofern dieser nicht mit einem Zugfahrzeug verbunden ist (hier 

besteht Versicherungsschutz über die Kfz-Haftpflicht-Versicherung des Zugfahrzeugs).

 Zusätzlich gilt die gesetzliche Haftpflicht im Rahmen des Straßenverkehrsgesetzes (StVG), des Pflicht-

versicherungsgesetzes (PflVG) und der Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB, 

Ausgabe 01/01/2008) mitversichert.

 Eine private Haftpflichtversicherung (PHV), die das Bewegen des vom Zugfahrzeug abgekoppelten Trai-

lers/Slipwagens deckt, geht dieser Trailerversicherung voran (Subsidiärdeckung). 

 Die Deckungssumme beträgt EUR 50 Mio. pauschal für Personen, Sach- und Vermögensschäden, Perso-

nenschäden bis max. EUR 8 Mio. je geschädigte Person.

PREMIUM-KLAUSEL ZUR YACHT-HAFTPFLICHT-VERSICHERUNG (2019)

1.   Abweichend von Ziffer I. § 1 Abs. 2 b) der YHB 2019 gilt mitversichert das Eigentum und die Verwen-

dung von Beibooten mit Hilfsmotoren ohne Beschränkung der Motorleistung.

2.  Forderungsausfall-Deckung

2.1  Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer und /oder sonstige mit-

versicherte Personen wegen eines während der Wirksamkeit dieser Premium-Klausel eingetrete-

nen Schadenereignisses einen Personen- oder Sachschaden erleiden.

  Dieser Versicherungsschutz gilt unter der Voraussetzung, dass ein Dritter (Schädiger) aufgrund 

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet 

ist, die Schadenersatzforderung aber nicht durchgesetzt werden kann.

2.2 Die Leistungspflicht tritt ein, wenn

 a)  gegen den Schädiger ein rechtskräftiges, vollstreckbares Urteil erstritten oder ein Vollstre-

ckungsbescheid, der nicht mehr anfechtbar ist, erlassen wurde oder 

 b)  ein gerichtlich vollstreckungsfähiger Vergleich mit dem Schädiger geschlossen wurde oder

 c)  ein notarielles Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungsklausel des Schädigers vorliegt, aus 

dem hervorgeht, dass sich der Schädiger persönlich der sofortigen Zwangsvollstreckung in 

sein gesamtes Vermögen unterwirft

 und jeder sinnvolle Vollstreckungsversuch gescheitert ist:

  Voraussetzung für die Leistungspflicht ist, dass der Schuldtitel gemäß Ziffer 2.2.a) – c) in einem 

Mitgliedsstaat der Europäischen Union, in Norwegen oder der Schweiz erwirkt wurde. Ein Vollstre-

ckungsversuch ist gescheitert, wenn der Versicherungsnehmer und die sonstigen mitversicherten 

Personen nachweisen, dass eine Zwangsvollstreckung nicht zur (vollen) Befriedigung des Schaden-

ersatzanspruches geführt hat oder die selbst teilweise Befriedigung aussichtslos ist, zum Beispiel 

weil der Schädiger die eidesstattliche Versicherung innerhalb der letzten 3 Jahre abgegeben hat.

2.3  Entschädigung wird geleistet bis zur Höhe der titulierten Schadenersatzforderung bzw. der nicht 

durchsetzbaren Schadenersatz-Restforderung. Für die Höchstersatzleistung gelten die in der Po-

lice vereinbarten Deckungssummen für Personen- und Sachschäden.

2.4  Die Selbstbeteiligung je Schaden beträgt EUR 1.000,00.

2.5  Die Entschädigung wird nur geleistet gegen Aushändigung des Original-Titels, der Original-Voll-

streckungsunterlagen und sonstiger Unterlagen, aus denen sich die Erfolglosigkeit der Zwangsvoll-

streckung ergibt.

  Der Versicherungsnehmer und die sonstigen mitversicherten Personen sind verpflichtet, ihre An-

sprüche gegen den Schädiger in Höhe der Entschädigungsleistung an den Versicherer abzutreten. 

Der Dritte kann aus diesem Vertrag keine Rechte herleiten.

3.  Skipperhaftpflicht-Versicherung

3.1  Abweichend von Ziffer I. § 1 Abs. 2 g) der YHB 2019 gilt mitversichert die gesetzliche Haftpflicht 

des Versicherungsnehmers und der mitversicherten Personen aus dem Führen oder Bedienen von 

fremden Wasserfahrzeugen, die der Versicherungsnehmer gechartert/geliehen hat.

3.2  Abweichend von Ziffer I. § 3 I Abs. 4 a) der YHB 2019 gilt mitversichert die gesetzliche Haftpflicht 

des Versicherungsnehmers und der mitversicherten Personen wegen Schäden, verursacht durch 

grobe Fahrlässigkeit, an den gecharterten oder geliehenen Wasserfahrzeugen und/oder dessen 

Ausrüstung, Inventar und Zubehör. Die Selbstbeteiligung beträgt je Schadenfall EUR 2.500,00. Die 

Versicherungssumme beträgt im Rahmen der Schadenversicherungssumme EUR 100.000,00 je 

Schadenfall. Die Gesamtleistung eines Versicherungsjahres ist auf das Zweifache dieser Versiche-

rungssumme begrenzt.

3.3  Der Versicherungsschutz wird subsidiär gewährt. Versichert sind im Rahmen dieser Klausel aus-

schließlich Ansprüche, die (auch teilweise) nachweislich nicht über anderweitig bestehende Versi-

cherungsverträge (auch Dritter) gedeckt sind.

4.    SFR Verlust bei unentgeltlich geliehenen Booten

    Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers sowie der mitversicherten 

Personen wegen Vermögensschäden eines Dritten, dessen Yacht oder Boot berechtigt gebraucht 

wurde, wobei ein Schadenereignis zum Verlust oder zur Rückstufung des Schadenfreiheitsrabat-

tes in der Wassersportkaskoversicherung geführt hat. Ersetzt wird die Mehrprämie aus der Rück-

stufung des Dritten in eine höhere Rabattstufe. Die Mehrprämie berechnet sich aus der Differenz 

zwischen der Summe der fünf folgenden Jahresprämien nach dem Schadenereignis und der Sum-

me der Prämien ohne diese Rückstufung. Ausgeschlossen sind Ansprüche aus dem Benutzen von 

Fahrzeugen die gegen Entgelt gemietet sind oder im Rahmen eines Werk-/ Arbeitsvertrages be-

nutzt werden.

5.    Falschbetankung

    Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Falschbetankung von 

geliehenen, gemieteten oder gefälligkeitshalber überlassenen Booten/Yachten, die Entschädi-

gungsleistung ist begrenzt mit EUR 1.500,–.

6.   Abhandenkommen von Bootsschlüsseln

   Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Abhandenkommen 

von fremden Bootsschlüsseln (auch Generalschlüssel) und Codekarten, die sich rechtmäßig im Ge-

wahrsam des Versicherten befunden haben.

 Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf:

 1)  Kosten für die notwendige Auswechslung bzw. Neuprogrammierung von Schlössern und 

Schließanlagen.

 2)  Kosten für vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (z.B. Notschloss) und einen Objekt-

schutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des Schlüs-

sels festgestellt wurde.

 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind:

 1)  Ansprüche aus Folgeschäden eines Schlüssel-, Codekartenverlustes (z.B. wegen Einbruchs 

oder Diebstahl des Bootes).

 2)  Ansprüche wegen Schäden aus dem Verlust von Schlüsseln bzw. Codekarten zu Tresoren 

sowie zu sonstigen beweglichen Sachen (z. B. Kfz-, Möbelschlüssel).

  Die Höchstersatzleistung des Versicherers ist im Rahmen der in diesem Vertrag vereinbarten Sach-

schaden- bzw. Pauschalversicherungssumme auf 30.000 EUR je Versicherungsfall begrenzt. Die 

Gesamtleistung des Versicherers für alle derartigen Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres 

beträgt das Zweifache dieser Summe.

Hamburger Yacht-Versicherung  

Schomacker Versicherungsmakler GmbH

Geschäftsführer: Andreas Medicus und Volker Reichelt

ag Hbg. hrb 65561

Katharinenhof / Zippelhaus 2 . D-20457 Hamburg

TEL +49 (0)40 - 36 98 49 - 0 . FAX +49 (0)40 - 36 98 49 - 11

WWW.SCHOMACKER.DE

 Stand 03/2019
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